
Kleine Anfrage 
Dr. Dr. Rainer Rahn (AfD) vom 26.09.2022 
Beauftragte der Landesregierung 
und  
Antwort  
Chef der Staatskanzlei 

Vorbemerkung Fragesteller: 
Die Landesregierung hat insgesamt 16 Landesbeauftragte bestellt, u. a. für Heimatvertriebene und Spätaussied-
ler, Antisemitismus, Fluglärm, Weltraum, Mobilität und barrierefreie IT ( https://epaper.fnp.de/webreader-
v3/index.html#/475741/18-19). 

Vorbemerkung Chef der Staatskanzlei: 
Zur methodischen Vorgehensweise bei der Beantwortung ist anzumerken, dass sowohl solche 
Beauftragten erfasst wurden, die durch das (gesamte) Kabinett bestellt wurden, als auch solche, 
die lediglich von einem bestimmten Ressort ernannt wurden. 
Nicht erfasst wurden hingegen "Bevollmächtigte", etwa die "Bevollmächtigte des Landes Hessen 
beim Bund" sowie Kooperationsbeauftragte im Ausland (z. B. in den Partnerregionen). Gleicher-
maßen nicht berücksichtigt wurden Mitglieder der Landesregierung selbst, die bestimmte Funkti-
onen übernommen haben, wie etwa der Chef der Staatskanzlei die Aufgabe des Demografie- 
beauftragten. Schließlich wurden auch solche Beauftragte nicht erfasst, deren Aufgaben sich aus 
dem Bereich der Verwaltung ergeben (wie z. B. Brandschutzbeauftragte, Frauenbeauftragte) oder 
wenn sowohl Beauftragte der Landesregierung als auch zugleich weitere Beauftragte eines Ressorts 
bestehen – in diesem Fall wurden nur die Beauftragten der Landesregierung erfasst. 

Soweit vermerkt ist, dass das den Beauftragten zur Verfügung stehende Personal „anteilig“ tätig 
ist, bedeutet dies, dass die jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die anfallenden Aufgaben 
für die Beauftragten mit variablen Zeitanteilen im Rahmen ihrer regulären Tätigkeit erledigen. 

Es wurde auf den Zeitpunkt des Eingangs der Kleinen Anfrage in der Hessischen Staatskanzlei 
am 26. September 2022 abgestellt. Das heißt, es sind all diejenigen Beauftragten berücksichtigt, 
die zu diesem Zeitpunkt im Amt waren. 

Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Einvernehmen mit 
der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigten des Landes Hessen 
beim Bund, der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, dem Minister des Innern und 
für Sport, dem Minister der Finanzen, dem Minister der Justiz, dem Kultusminister, der Minis-
terin für Wissenschaft und Kunst, dem Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, 
der Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie dem 
Minister für Soziales und Integration wie folgt: 

Frage 1. Zu welchem Zeitpunkt wurden die Positionen für die jeweiligen Beauftragten eingerichtet? 

Frage 2. Wie viele der 16 Beauftragten der Landesregierung sind hauptamtlich und wie viele ehrenamtlich 
tätig? 

Frage 3. In welche Besoldungsgruppen bzw. Tarifgruppen sind die hauptamtlich tätigen Beauftragten ein-
gruppiert? 

Frage 4. Welche Aufwandsentschädigung erhalten die ehrenamtlich tätigen Beauftragten? 

Zur Beantwortung der Fragen 1 bis 4 wird auf die Anlage verwiesen. 

Eingegangen am 8. Dezember 2022   ·   Bearbeitet am 8. Dezember 2022   ·   Ausgegeben am 8. Dezember 2022 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de 

Drucksache 20/9235 

08. 12. 2022

20. Wahlperiode

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   20. Wahlperiode   ·   Drucksache 20/9235 

Frage 5. Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der ehrenamtlich tätigen Beauftragten im Durchschnitt? 

Der Arbeitsaufwand der Beauftragten lässt sich nicht mit einem Durchschnittswert beziffern, da 
ihre Tätigkeiten regelmäßig nicht durch einen konstanten Arbeitsanfall, sondern überwiegend 
durch themen- und anlassbezogene Aufgaben geprägt ist.  

Frage 6. Welche weiteren Kosten werden den Beauftragten erstattet (z. B. Reisekosten)? 

Frage 7. Wie viel Personal steht den 16 Beauftragten der Landesregierung zur Verfügung? 

Frage 8. Wie hoch sind die Kosten für das unter 7. aufgeführte Personal (jährliche Gesamtkosten für alle 
den Beauftragten zugeordneten Mitarbeitern)? 

Frage 9. Welche weiteren Kosten entstehen für die 16 Beauftragten der Landesregierung (z. B. Kosten für 
Büroräume, Fahrzeuge etc.)? 

Zur Beantwortung der Fragen 6 bis 9 wird auf die Anlage verwiesen. 

Wiesbaden, 6. Dezember 2022 
Axel Wintermeyer 

Anlage 
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